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5. Kolloquium am 21. November 2011 

in Altwarmbüchen bei Hannover
„Verbesserung der Qualität in Gerichtsverfahren erstatteter Gutachten“

Z
um dritten Mal in der gediege-

nen Atmosphäre des Fach -

werk hauses des Hotels Hen -

nies in Altwarmbüchen setzte die

gemeinsam vom Verband der Bau -

sachverständigen Deutschlands

e. V. und der Ingenieurkammer

Nieder sachsen organisierte Veran -

stal tung die erfolgreichen Kollo -

quien aus den Jahren 2007 bis 2010

fort. Insoweit konnte sich das

Kolloquium zu einem festen Be -

stand teil des herbstlichen Fortbil -

dungsangebotes etablieren – zumal

der Termin für 2012 auch schon

steht, siehe unten.

Kein Baubeteiligter – gleich gültig

ob Bauherr, Planer oder Ausfüh -

render – wird ernsthaft bestreiten

können, dass einer einvernehmli-

chen Lösung eines Konfliktes auch

in einem Rechtsstreit einer richter-

lichen Entscheidung jedenfalls der

Vorzug zu geben ist. Zumal in ei-

nem zivilen Rechtsstreit viel Zeit

und Geld zu investieren ist, um am

Ende ein möglicherweise beiden

Parteien nicht genehmes Urteil zu

bekommen – in einem Rechtsstreit

bekommt man nämlich (nur) ein

Urteil und nicht unbedingt Recht.

Vordergründig könnte man den-

ken, dass das Thema des 5. Kollo -

quiums sich nicht mit der Verbes -

serung der Qualität in gerichtlichen

Verfahren erstatteter Gutachten in

Verbindung bringen lässt. Dass dies

keineswegs zutrifft, zeigten die

Referate und die anschließende

Diskussion. Auch in außergerichtli-

chen Konfliktlösungsverfahren und

in gerichtsnaher Mediation gelten

für Sachverständige – sollten sie

denn eingeschaltet werden – die

gleichen Grundsätze wie für die

Arbeit im gerichtlichen Auftrag.

Der Präsident der Ingenieur -

kammer, Dipl.-Ing. Hans-Ullrich

Kammeyer, stellte in seiner Einfüh -

rung in die Veranstaltung die be-

sondere Bedeutung einer guten

Zusammenarbeit zwischen Rich -

tern, Anwälten und Sachverstän -

digen heraus; dies sei schon seit lan-

gem ein besonderes Anliegen der

Kammer. Dass hierzu Veranstaltun -

gen dieser Art und die Zusammen -

ar beit mit einem Sachverständigen -

verband einen wichtigen Beitrag

leis ten, zeige die große Teilnehmer -

zahl.

Im ersten Referat berichtete RA Dr.-

Ing. Moritz Lembcke zunächst über

die ausweislich einer Studie der

Technischen Universität Dortmund

herrschende große Unzufrieden -

heit der an einem Gerichtsverfah -

ren Beteiligten im Hinblick auf die

Dauer, die Kosten, den – häufig un-

terschlagenen – internen Aufwand

für die Prozessbegleitung, die ge-

richtliche Kompetenz und die

Akzeptanz der gesprochenen

Urteile. Sodann erklärte Dr.

Lembcke die Unterschiede der der-

zeit möglichen Verfahren einer

Konfliktlösung, nämlich die Adju -
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dikation, die Mediation, das

Schieds gutachten, das Schieds -

gerichtsverfahren und schließlich

die Schlichtung. Alle Verfahren ha-

ben ihre Vor- und Nachteile, aber

ein systematisches Konfliktmana -

ge ment gibt es nur in der Adju -

dikation und in der Mediation. 

Ins besondere den erheblichen

Kosten vorteil gegenüber den

Gerichts ver fahren schätzen Be -

teiligte häufig falsch ein; nicht sel-

ten müssen 50 % der berechtigten

Forderungen bei vollständigem

Obsiegen aufgewendet werden.

VRiLG Hannover Dr. Hans-Heiner

Bodmann, selbst Mediator, wies auf

die steigende Anzahl von gerichts-

nahen Mediationsverfahren und

der sich analog entwickelnden An -

zahl von Mediatoren hin. Das struk-

turierte Verfahren liefert in ca. 80 %

der Fälle den Erfolg, dass sich strei-

tende Parteien zu einem ab -

schließenden Ergebnis kämen, oh-

ne dass sich eine Partei als Verlierer

fühlen muss. Von grundlegender

Bedeutung sei es, dass keine wirk-

lich bedeutsamen technischen

Mängel zurückblieben, weshalb es

oft geboten sei, sich eines zusätzli-

chen technischen Sachverstandes

zu bedienen. Zu bedauern sei, dass

die Möglichkeit einer Mediation

noch nicht hinreichend bekannt

sei – auch manche Juristen stünden

diesem Verfahren eher skeptisch

gegenüber –, aber die Entwicklung

hin zu mehr gerichtsnaher Konflikt -

lösung sei nicht zu übersehen.

Weit verbreitet ist die Auffassung,

ein Versicherer blockiere außerge-

richtliche Konfliktlösungen. Dem

trat RA Joachim Balk von der VHV

klar entgegen. Grundsätzlich seien

die Versicherer bestrebt, eine

schnelle Abwicklung eines Scha -

dens falles zu erreichen; dies gelin-

ge sehr häufig besser ohne ein or-

dentliches Gerichtsverfahren. Aller -

dings müsse der Versicherer darauf

achten, dass keine Regressan -

sprüche durch eine außergerichtli-

che Einigung verloren gingen. Für

die haftpflichtversicherten Sachver -

stän digen ist es wichtig, dass Tätig -

keiten als Mediatoren versicherbar

sind. Schließlich strich Balk heraus,

dass Schiedsgerichtsverfahren

grund sätzlich, allerdings unter en-

gen Bedingungen möglich sind.

Eine der Voraussetzungen ist die

diesbezügliche Vereinbarung vor ei-

nem Schadensereignis. Demgegen -

über stimmen Versicherer einem

Schiedsgutachten regelmäßig nicht

zu. Bedeutsam sind die Hinweise

zu dem vielfach als Hemmnis be-

trachteten Argument, ein Versiche -

rungs nehmer dürfe ohne die

Zustimmung des Versicherers kein

Anerkenntnis aussprechen. Dies

trifft so nicht zu, jedoch ist der

Versicherer von der Leistung be-

freit, wenn sich der Anspruch als

unbegründet erweisen sollte; hier

liegt also ein Risiko beim Versiche -

rungsnehmer.

Aus einem Workshop des Initiativ -

kreises „Neue Qualität des Bauens“

(www.inqa-bauen-niedersachsen.de)

am 13. September 2011 stellte Dr.-

Ing. Martin Fahlbusch sieben

Thesen für den Einsatz außerge-

richtlicher Konfliktlösungsmodelle

unter die Frage, ob sie der wirt-

schaftlichen Vernunft entsprächen

oder eine Illusion seien. Man kam

u. a. zu dem Ergebnis, dass die wirt-

schaftliche Vernunft zu außerge-

richtlichen Konfliktlösungen füh -

ren muss (siehe hierzu auch den

Beitrag Dr. Lembcke), auch wenn

ein Gerichtsprozess manchmal un-

vermeidbar ist, denn der außerge-

richtliche Weg ist meist der schnel-

lere Weg, sein Geld zu bekommen.

Zur Verbesserung der Akzeptanz

der Konfliktlösungsmodelle bedarf

es der Sensibilisierung für die Ver -

fahren, des Abbaues von Vorur -

teilen, der Einbeziehung aller Be -

teiligter (siehe auch den Beitrag

Balk zum Stichwort Regress) und

das frühzeitige Einsetzen des

Verfahrens, um eine Eskalation zu

vermeiden.

Nach diesem Beitrag führten RA

Michael Fastabend und Dipl.-Ing.

Dietmar Hedler in die Diskussion

ein mit der bemerkenswerten The -

RA Joachim Balk, VHV

Dr. Hans-Heiner Bodmann, VRiLG Hannover

Dr.-Ing. Martin Fahlbusch

RA Dr.-Ing. Moritz Lembcke
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se, dass Juristen im Allgemeinen in

der Retrospektive denken, nämlich

die Antwort auf die Fragen suchen,

wer tat was wann und warum. Inge -

nieure, mithin auch Sachverstän -

dige hingegen arbeiten in der

Perspektive; ihnen stellt sich ein

Problem, das es zu lösen gibt, damit

es zukünftig nicht wieder auftritt.

Diese unterschiedlichen Denkan -

sätze gilt es bei dem Versuch, sich

gegenseitig zu verstehen eine we-

sentliche Rolle – auch und gerade in

Konfliktlösungsverfahren.

Im Anschluss daran rundete eine

lebhafte Diskussion aller Teilneh -

mer die von Dr.-Ing. Eduard Kinde -

reit moderierte Veranstaltung ab. So

gab es in ca. 1 1/2 Stunden Gelegen -

heit, sich über die in den Vorträgen

dargestellten Erkennt nisse auszu-

tauschen. Es zeichnete sich ab, dass

die Mehrzahl der Wortbeiträge be-

schrieb, dass Adju di kation wohl im

Wesentlichen den Großbauvor -

haben zuzurechnen ist, weil es dort

üblich ist, dass Verträge unter an-

waltlicher Beratung zustande kom-

men und insoweit einer Konflikt -

lösung bereits frühzeitig der Weg

bereitet wird; zumal bei derartigen

Bauvorhaben das Kos ten manage -

ment ausgeprägter ist als bei klei-

nen Objekten. Bei denen kommen

Rechtsanwälte und/oder Sachver -

ständige meist erst dann zum Ein -

satz, wenn die Fronten schon ver-

härtet sind. Dann bleibt nur noch

der Versuch einer Mediation. Des -

halb gehört es zum Aufgabenbe -

reich der Sachver stän digen, dass sie

dann, wenn sie vor Abschluss des

Bauvertrages konsultiert werden,

die Bauwilligen auf diese Möglich -

keit der Konflikt lösung hinweisen,

so dass unter rechtlicher Beratung

eine derartige präventive Lösung

vertraglich vereinbart wird. Alle

Diskussions teilnehmer waren sich

darin einig, dass es noch ein langer

Weg wird, bis Konfliktlösungs -

modelle – welcher Art auch im-

mer – eine weite Verbreitung fin-

den.

Wir möchten uns bei allen Teilneh -

mern am Kolloquium – gleichgül-

tig, ob als Referenten oder im Ple -

num – sehr herzlich für die Förde -

rung der Veranstaltung bedanken.

Das nächste Kolloquium wird am

19. November 2012 stattfinden; die

Veranstalter freuen sich schon jetzt

darauf und wir hoffen, Sie auch! ■

Dr.-Ing. Eduard Kindereit

VBD-Vorstandsvorsitzender

Hannover




